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Liegenschaft. Somit fehlen Herrn Fleissig 5000 Franken

pro Monat oder 60’000 Franken pro Jahr. 

Um dieses Loch zu stopfen, braucht Herr Fleissig ein 

Kapital von 300’000 Franken (5 Jahre x 60’000 Franken).

Diese Rechnung ist aber nur die halbe Wahrheit: Die

300’000 Franken gelten unter der Annahme, dass dieses

Kapital, das Herr Fleissig mit 60 Jahren bereithalten

muss, um davon die monatlichen Rückzüge zu tätigen,

nicht verzinst wird. Trägt dieses Kapital aber beispiels-

weise netto 2 Prozent Zinsen pro Jahr, reduziert sich

das notwendige Kapital auf 286’000 Franken. 

Noch teurer wird es, wenn sich Herr Fleissig zehn Jahre

früher pensionieren lassen will, also bereits mit 55 

Jahren. In diesem Fall braucht er die stolze Summe von

600’000 Franken. Die Einkommenslücke kann teilweise

mit vorhandenem Vermögen überbrückt werden – bei-

spielsweise mit Säule 3a-Geldern oder einer Erbschaft. 

Das Säule 3a-Geld kann frühestens 5 Jahre vor dem 

regulären Pensionsalter bezogen werden. Vorher sind

Bezüge nur in Ausnahmefällen möglich (z.B. bei Aus-

wanderung, Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätig-

keit oder bei Wohneigentumserwerb). 

Die gleichen Bezugsmöglichkeiten gelten auch für Frei-

zügigkeitskapital, das z.B. bei einem früheren Stellen-

wechsel oder der Aufnahme einer selbständigen Erwerbs-

tätigkeit entstanden ist und auf einem Freizügigkeitskonto

oder einer Freizügigkeitspolice parkiert wurde. 

Selbstverständlich lässt sich die Einkommenslücke auch

mit anderen Vermögenswerten überbrücken. Gut geeignet

sind liquide Anlagen – beispielsweise Sparguthaben auf

Konti oder Obligationen. Notfalls können auch früher

abgeschlossene Kapital- oder Sparversicherungen bei-

gezogen werden. Häufig werden solche Lebensversiche-

rungen aber erst mit Erreichen des regulären Pensions-

alters zur Auszahlung fällig und eine vorzeitige Auf-

lösung hat in der Regel grössere Verluste zur Folge.

Unter Umständen kann die Hypothek auf der eigenen

Liegenschaft moderat erhöht werden, wobei die Banken

auf die Tragbarkeit achten. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass die Zinslast und damit auch der Einkommens-

bedarf steigen.

Um die Einkommenslücke bei einer Frühpensionierung

zu schliessen, kann auch ein Nebenerwerb oder eine selb-

ständige Tätigkeit aufgenommen werden. Allerdings

sollte das Vorsorgekapital dabei unangetastet bleiben

und nicht für den Aufbau des eigenen Geschäftes einge-

setzt werden. Denn geht dieses Kapital verloren, bleibt

nicht mehr genügend Zeit, das dadurch entstandene

Loch in der Altersvorsorge wieder zu stopfen. 

Tipps zur Frühpensionierung 

Da eine Frühpensionierung viele Fragen aufwirft und

auch erhebliche finanzielle Konsequenzen hat, ist eine

gründliche Vorbereitung nötig.

• Wer eine Frühpensionierung in Betracht zieht, sollte

frühzeitig die finanzielle Machbarkeit abklären.

Faustregel: mindestens zehn Jahre vor der geplanten

Frühpensionierung.

• Frühzeitig abklären sollte man auch, ob sich etwa ein

Vorbezug der AHV- oder der Pensionskassenrente lohnt

und wie das für die Frühpensionierung notwendige

Kapital am besten angespart wird.

• Soll das angesparte Altersguthaben bei der Pensions-

kasse in Form von Kapital oder Rente bezogen wer-

den? Welches sind die steuerlichen Konsequenzen

daraus?

• Es soll darauf geachtet werden, dass das Kapital aus der

zweiten Säule und der Säule 3a in verschiedenen Jahren

zur Auszahlung kommt. Damit kann unter Umständen

die Progression gebrochen und es können Steuern ge-

spart werden.

• Die Fragestellungen rund 

um eine Frühpensionierung

sind komplex.

Am besten ziehen Sie 

deshalb einen 

fachlich ausgewiesenen 

Berater bei.
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T&R Oberland AG
Treuhand & Revisionen

Auf Ende des letzten Jahres ist Herr Bachmann vom
Büro Gstaad aus unserer Firma ausgetreten.

Er hat eine neue Herausforderung in der Stadt Bern
angetreten.

Um die dadurch entstandene Lücke zu schliessen,
wird Frau Gabriela Haldemann vom Büro Lenk ab 
sofort teilweise im Büro Gstaad tätig sein.

Vor rund einem Monat haben wir die Checkliste zur
Vorbereitung der Unterlagen für die Steuererklärung
2002 versandt. Falls Sie keine Checkliste erhalten
haben und trotzdem eine solche benötigen, können
Sie diese bei unserem Sekretariat anfordern.

Selbstverständlich werden wir auch dieses Jahr 
besorgt sein, für alle bei uns registrierten Steuer-
erklärungen rechtzeitig Fristverlängerungen zu be-
antragen.

Falls Sie Ihr steuerpflichtiges Einkommen und Ver-
mögen fürs laufende Jahr bereits abschätzen können,
haben Sie die Möglichkeit, Ihre mutmasslichen Steuern
2003 mit dem Steuerschieber 2003, welchen Sie als
Beilage erhalten, zu berechnen. Mit der aktuellen
Ausgabe des Steuerschiebers können Sie zudem be-
urteilen, ob die Ihnen zugestellten Ratenrechnungen
einigermassen den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechen oder ob diese allenfalls noch auf alten oder
unzutreffenden Annahmen der Steuerverwaltung be-
ruhen.

Im Weiteren haben Sie auch die Möglichkeit, die 
Berechnung der Steuern auf unserer Homepage unter 

www.tundr.ch

vorzunehmen und damit Ihre möglichen Verpflich-
tungen zu ermitteln.

Gerne stehen wir Ihnen für zweckdienliche Auskünfte
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
T&R Oberland AG 
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In eigener Sache Steuererklärung 2002

Der praktische Tipp:

Das Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechtes (ATSG) wurde auf den
1. Januar 2003 in Kraft gesetzt.

Gemäss bisherigem Recht konnte der Arbeitgeber
für Berufsunfälle nur dann für nicht gedeckte
Schäden verantwortlich gemacht werden, wenn
er den Unfall grobfahrlässig oder gar absichtlich
herbeigeführt hat.

Neu wird der Unternehmer gegenüber seinen
Arbeitnehmern, die im Rahmen ihrer beruflichen
Tätigkeit verunfallen, haftpflichtig. Ein geringer
Sorgfaltsverstoss genügt, um eine Haftung des
Arbeitgebers auszulösen.

Um sich vor unangenehmen Überraschungen zu
wappnen, empfehlen wir Ihnen dringend, mit dem
Versicherer Ihrer Berufshaftpflichtversicherung in
Kontakt zu treten und die nötigen Anpassungen
zu veranlassen.
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hängt von der jeweiligen Pensionskasse ab. Als Faust-

regel gilt: pro Vorbezugsjahr reduziert sich die Rente um

ca. 4 Prozent. 

Im Rahmen der BVG-Revision wird zurzeit über eine 

Senkung des gesetzlichen Umwandlungssatzes auf 6,8

Prozent diskutiert. Die Gründe dafür sind die gestiegene

Lebenserwartung und die seit geraumer Zeit miserablen

Börsen und Kapitalmärkte. 

Beim Kapitalbezug hängt die Höhe der verfügbaren Mit-

tel davon ab, ob Kapital verzehrt wird und wie hoch die

Erträge auf den getätigten Geldanlagen ausfallen. Der ge-

zielte Verzehr von Vermögensteilen ist eine geschickte

Art der Einkommensorganisation – vorausgesetzt, er er-

folgt kontrolliert und mit den dafür geeigneten Anlage-

instrumenten. Ist dasVerhältnis zwischen Lebenshaltungs-

kosten, Vermögensertrag und vorhandenem Vermögen

günstig, braucht das Kapital nicht angegriffen zu werden

und das Vermögen bleibt in seiner Substanz erhalten. 

Der Kapitalbezug trägt dem Wunsch nach Flexibilität

besser Rechnung. Häufig ist der Geldbedarf in den ersten

Jahren nach der Pensionierung grösser, etwa weil man

längere Reisen unternehmen oder eine Alterswohnung

kaufen möchte. 

Ein Nachteil der Rentenvariante, der oft übersehen wird,

ist die Situation der Hinterbliebenen: Nach dem Tod des

Mannes reduziert sich die Pensionskassenrente für die

Witwe auf 60 Prozent. Weil gleichzeitig auch die AHV-

Rente von der Ehepaarrente auf eine einfache Rente

gekürzt wird, verschlechtert sich das Einkommen der

Witwe insgesamt einschneidend. Beim Kapitalbezug hin-

gegen bleibt das Einkommen auch nach dem Tod des

Partners weitgehend erhalten – vorausgesetzt, der Ehe-

partner wird ehe- und erbrechtlich meistbegünstigt. 

Besser gestellt sind beim Kapitalbezug auch Witwer. Es

kann sein, dass Ehemänner im Falle eines Rentenbezugs

von der Pensionskasse ihrer verstorbenen Frau gar keine

Leistungen erhalten und das noch nicht aufgebrachte

Geld zu Gunsten der Pensionskasse verfällt. Vorteile bringt

der Kapitalbezug aber auch für die anderen Hinterbliebenen

– zum Beispiel die Kinder – und unter gewissen Umständen

auch für den Konkubinatspartner. Wie der Witwer haben

auch sie bei der Rentenvariante keinen gesetzlichen 

Anspruch auf das Restkapital in der Pensionskasse und

stehen deshalb fast immer mit leeren Händen da. Geht

das Guthaben dagegen mit dem Kapitalbezug ins Privat-

vermögen über, steht es später den Hinterbliebenen zur

Verfügung.

Steuervorteil beim Kapitalbezug

Die unterschiedliche Besteuerung der einen oder anderen

Variante fällt ins Gewicht. Weil Pensionskassenrenten

vollumfänglich als Einkommen versteuert werden müs-

sen, bleiben von der Rente nach Abzug der Einkommens-

steuern lediglich zwischen 65 und 85 Prozent übrig, je

nach Höhe des steuerbaren Gesamteinkommens und dem

Wohnort.

Spielraum zur Steueroptimierung bietet der Kapitalbezug.

Zwar muss das bezogene Kapital bei Auszahlung einmalig

zu einem privilegierten Satz versteuert werden. Nebst

dem übrigen Einkommen werden danach aber nur noch

die auf dem Kapital erzielten Erträge von der Einkommens-

steuer erfasst. Das ausbezahlte Kapital unterliegt neu

der Vermögenssteuer. Je nach Kanton kann es von Vorteil

sein, die Progression zu brechen, indem Leistungen der

zweiten Säule und der Säule 3a in verschiedenen Jahren

zur Auszahlung kommen.

Die Einkommenslücke und die Verfügbarkeit 
von Kapital

Will man ausrechnen wie viel Geld es für eine Früh-

pensionierung braucht, muss man zunächst wissen, wie

gross die Einkommenslücke ist. Beispiel: Herr Fleissig,

50-jährig, will sich mit 60 Jahren aus dem Erwerbsleben

zurückziehen. Er schätzt, dass er für die Zeit zwischen

der frühzeitigen und der ordentlichen Pensionierung 

ein inflationsbereinigtes Einkommen von 10’000 Franken

monatlich braucht. Diesen Ausgaben stehen aber nur

Einnahmen von 5000 Franken pro Monat gegenüber – zum

Beispiel aus Wertschriften oder aus einer vermieteten

Viele überlegen sich, besonders in der heutigen Zeit, vorzeitig in den Ruhestand zu
gehen. Doch dies ist nicht gratis und muss gut geplant werden. 

Das Thema Frühpensionierung ist komplex. Treffen doch Fragen zu AHV, Pensionskasse,
Versicherungen, Steuern, Immobilien, Wertschriften und erbrechtlichen Aspekten 
zusammen. Eine Frühpensionierung kann sehr kostspielig sein, muss doch das bis zur
ordentlichen Pensionierung fehlende Einkommen entweder durch einen Vorbezug 
der AHV- und Pensionskassenrente oder durch den Verzehr von bestehendem Vermögen 
finanziert werden. 
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Die Frühpensionierung 

Der Vorbezug der AHV-Rente

Die AHV-Rente kann aber nicht beliebig lange im Voraus

abgerufen werden: Sie kann ein oder zwei Jahre vor dem

regulären Rentenalter bezogen werden. Frauen können

diese Rente frühestens mit 62 Jahren vorbeziehen,

Männer mit 63 Jahren. Allerdings wird dann im Gegen-

zug die Rente lebenslänglich gekürzt und zwar um 6,8

Prozent pro Vorbezugsjahr. Der Rentenbezug kann sich vor

allem für Frauen der Jahrgänge 1947 und älter lohnen.

Sie profitieren nämlich im Rahmen einer Sonderregelung

von einer Rentenkürzung von lediglich 3,4 Prozent pro

Jahr. Damit soll für die Betroffenen die Erhöhung des

Rentenalters auf 63 beziehungsweise 64 Jahre etwas

abgefedert werden. 

Was viele vergessen: Trotz vorzeitiger Aufgabe der 

Erwerbstätigkeit und sogar bei Vorbezug der AHV-Rente

müssen bis zum regulären AHV-Alter weiterhin AHV-

Beiträge abgeliefert werden, und zwar in der Regel auf

der Berechnungsbasis von Nichterwerbstätigen. Einziger

positiver Faktor: Dank dem tieferen Einkommen fallen

die Einkommenssteuern geringer aus als bisher.

Die Pensionskasse: 
Soll das Kapital oder eine Rente bezogen werden?

Ein wichtiger – wenn nicht gar der wichtigste – Entscheid

im Zusammenhang mit der Pensionierung betrifft die

Pensionskasse. Soll das angesparte Altersguthaben in

Form einer Rente oder als einmalige Kapitalauszahlung

bezogen werden? Nicht alle Pensionskassen bieten die

Kapitaloption an, denn von Gesetzes wegen sind sie dazu

nicht verpflichtet. Immer mehr Pensionskassen passen

sich aber den Wünschen ihrer Versicherten an und bieten

zumindest die Möglichkeit eines Teilbezugs – häufig ein

Viertel oder die Hälfte des Alterskapitals. Der Entscheid

ist deshalb so wichtig,weil er weitreichende Konsequenzen

hat, zum Beispiel was die Einkommenssicherheit nach

der Pensionierung oder den Erhalt des Kapitals für die

Nachkommen angeht.

Der Rentenbezug ist zwar die bequemere, in vielen Fällen

nicht aber die bessere Variante. Rente wie Kapital haben

gewichtige Vor- und Nachteile. Ausschlaggebend sind die

persönlichen Wünsche sowie das familiäre und finanzielle

Umfeld.

Der grösste Vorteil der Pensionskassenrente liegt in der

Einkommenssicherheit. Rentenbezüger haben nämlich die

Gewissheit, dass die Rente bis an ihr Lebensende bezahlt

wird. Die Rentenberechnung ist einfach. Das im Zeit-

punkt der Pensionierung vorhandene Alterskapital wird

mit dem so genannten Rentenumwandlungssatz in eine

lebenslängliche Rente umgerechnet. Der bei regulärer

Pensionierung im AHV-Alter gesetzlich vorgeschriebene

Umwandlungssatz beträgt 7,2 Prozent. Pro 100’000 Franken

Alterskapital erhält der Rentenbezüger somit 7200 Franken

Rente im Jahr. Wer sich früher pensionieren lässt muss eine

Rentenkürzung in Kauf nehmen. Die Höhe der Kürzung


